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Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.



KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN

KOM(82)696 endg.

Brüssel , den 28 . Oktober 1982

Vorschlag für eine

VERORDNUNG ( EWG ) DES RATES

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die in Anhang I

Abschnitte A und D der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 /81 aufgeführten
Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsiahr 1983

Vorschlag für eine
VERORDNUNG ( EWG ) DES RATES

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die im Anhang II der

Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 aufgeführten Fischerei-

erzeugnisse für das Fischwirtschaftsiahr 1983

Vorschlag für eine

VERORDNUNG ( EWG ) DES RATES

zur Festsetzung des gemeinschaftlichen Produktionspreises für

Thunfische, die für die Konservenindustrie bestimmt sind ,
für das Fischwirtschaftsjahr 1983

K0M(82 ) 696 endg .

(von der Komission dem Rat vorgelegt )
H a
r" \ » SSecrétariat<* v M



BEGRÜNDUNG .1 ' ■

Mit dieser Verordnung sollen die Orientierungspreise für die in Anhang I Abschnitte
A und D der Verordnung ( EWG ) Nr « 3796/ 81 über die gemeinsame Marktorganisation für
Fischereierzeugnisse aufgeführten Erzeugnisse für das Jahr 1983 festgesetzt werden .
Gemäss Artikel 10 dieser Verordnung wird für jedes dieser Erzeugnisse aufgrund des
Durchschnitte der Notierungen , die auf den repräsentativen Grosshandelsmärkten oder
in den repräsentativen Häfen während der letzten drei Fischwirtschaftsjahre vor der

Festsetzung dieser Preise für einen erheblichen Teil der Gemeinschaftserzeugung
für ein Erzeugnis mit genau festgelegten Handelseigenschaften festgestellt wurden ,
für jedes Fischwirtschaftsjahr ein Orientierungspreis festgesetzt . Bei dieser

Festsetzung wird auch der Entwicklung der Erzeugung und der Nachfrage sowie anderen

Erfordernissen betreffend die Stabilisierung der Marktpreise , die Stützung des

Einkommens der Erzeuger und die Verbraucherinteressen Rechnung getragen .

Ausgangspunkt des Verfahrens zur Festsetzung der Preise für das Jahr 1983 war der
Vergleich zwischen dem Durchschnitt der vorgenannten, wahrend des Zeitraums
1500 / 1932 < 1982 : 6 Honate ) festgestellter, Preise und dem Durchschnitt des
Zeitraums 1979/ 1981 , wobei letzterer sls Grundlage für die Festsetzung der Orien­
tierungspreise für das Jahr 1982 gedient hatte .

Eei dpr. .für das Jah'f 1983 vorgeschlagenen Orientierungspreisen wird beröchsicht'igt ,
. · . ; : - .. . ί ...

ijss . älcß-' d;i£'. gesamte Marktlage vorr Fischereierzeugriissen . gebessert hat . Die' ifti
' •••••• ; , ' •

Lj^jfe' ;dea;' Jahres 1981 fesgestellten Marktschwächen haben sich nur für gewisse ,
F^sch^rtfcn fbrgeset2t . Angesichts dieser Tendenz . k
u^rdert; cLre Auswirkungen der Orientierungspreise für das Jahr 1983 auf die Rück­

\ : • * i

n^hmeprei£e und die erwünschte Beziehung letzterer. Preise zu den auf den Gemeirr-
s'chaf tsmärkten festgestellter, Preisen berücksichtigt .

Es wird also vorgeschlagen,

- 1983 für Heringe und Sardinen aus dem Atlantik , die 1982 geltenden Orientierungspreis
. . . . , , . . . beizubehalten .;

- für die übrigen Erzeugnisse eine Anhebung des Orientierungspreises vorzusehen, j
der je nach Art zwischen ... % und ... % liegt . |



Vorschlag für eine

Verordnung ( EWG ) des Rates

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die

in Anhang I Abschnitte A und D der Verordnung
( EWG ) Nr . 3796 / 81 aufgeführten Fischereierzeugnisse
für das Fischwirtschaftsjahr 1983 "

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 vom 29 . Dezember 1981 über die

gemeinsame Marktorganisation für Fischereierzeugnisse ( 1 ), insbesondere auf

Artikel 10 Absatz 3 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäss Artikel 10 Absatz 1 und 2 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 ist für jedes

der in Anhang I Abschnitte A und D der genannten Verordnung aufgeführten

Erzeugnisse ein Orientierungspreis so festzusetzen , dass er zur Stabilisierung

der Marktpreise beiträgt , ohne in der Gemeinschaft zu strukturel len - übei–
Schüssen zu führen .

Die Höhe der Orientierungspreise muss auch zur Stützung des Einkommens der

Erzeuger beitragen, wobei jedoch die Verbraucherinteressen berücksichtigt werden
müssen .

Der Orientierungspreis wird aufgrund der Durchschnitts der Notierungen gemäss

Artikel 10 Absatz 2 der genannten Verordnung und der voraussichtlichen

Entwicklung der Erzeugung und der Nachfrage festgesetzt .

Die Anwendung der eingangs genannten , in Artikel 10 der Verordnung ( EWG )
Nr . 3796 /81 festgelegten Kriterien führt das Fischwirtschaftsjahr 1983 dazu ,

dass die während des laufenden Fischwirtschaftsjahres geltenden Preise bei

bestimmten Erzeugnissen angehoben , bei anderen Erzeugnissen beibehalten werden .

( 1 ) ABl Nr . L 379 vom 31.12.1981 , S.1

\



Aufgrund saisonbedingter Veränderungen hinsichtlich der Eigenschaften der Scholle muss

der Orientierungspreis ab 1 . Mai 1983 erhöht werden . Da einige Angaben über die Preis­

entwicklung nicht bei jedem Fischereierzeugnis mit genau festgelegten Handelseigen-
schaften verfügbar sind, scheint es angebracht , das Verhältnis zwischen den gewogenen

mittleren Marktpreisen, die bei der vorausgegangenen Festsetzung der Orientierungspreise

für die betreffenden Erzeugnisse festgestellt wurden , und 'en entsprechenden jetzt

festgestellten Marktpreisen zu berücksichtigen -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die für das Fischwirtschaftsjahr 1983 geltenden Oirentierungsprcise für die in Anhang I

Abschnitte A und D der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 aufgeführten Erzeugnisse und die

Klassen, auf die sich diese Preise beziehen, sind im Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1983 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat .

y

Geschehen zu Brüssel am Im Namen des Rates

Der Präsident



ANHANG

Art
Handelscigtmchtften ( ' ) *

Oneηueoj ηg»ρre ii
(m ECU / 1)Fnschckl^vsc Größe Aufmachung

1 . Heringe Hxtia , Λ ganz 336

2t Sardinen (Sardina pll-
chardus ) :
■) Atlintik Extra ganz 521
b) Mittclrmcr Extra * ganz WO

3. Dornhai (Squalus
acanthi as ) X X X 800

Katzenhai ( Scyliorhinus-
X X X 750

Rotbarsche . Goldbarsche

"

oder 1 κ fcubjrst. h .

stes 3pf>· ) A 2 ganz 727

Kabeljau A
oder
A

2

3

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen , mit Kopf i 952
7· Köhler A

ode-r
A

2

3

ausgenommen , mil Kopf

ausgenommen , mit Kopf i 567
8· Schellfisch Λ

wier
A

2

3

ausgenommen , mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf J 722
Merlin A

jucr

2 ausgenommen , mit Kopf ( 677

10. Lingues
A
X

3 ausgenommen , mit Knpf
X 820

1]ι, Makrelen 1 tua
odi r
A 2

gai ι /

ganz 1 272
få Sardellen E*l ra 2 ganz

500

U Äflt 0der A
oder
A

2

3

ausgenommen , mit Kopf

ausgenommen , mit Kopf

Vom 1 . 1 . > 722
bis 30 . 4. 1983$
Vom 1 . 5 . ) fiQS
bis 31 . 12. 1 9^3 <

H . Seehechte (Werluccius
merlucci us )

Λ 2 ausgenommen , mit Kopf 2103

15 .Garnelen der Gattun/?
Crangoii Crangon A 1 nur in Wasser gekocht

1 374

' ) hrisihcklassen , Größen nd Aufmn.hung wurden gemiß Artikel 2 der Verordnung ( tWG) Nf . 3796/ifl featgelegt .

x Diese Frischeklassen , Größen und Aufmachungen werden bei der Prüfung dieser Vorschläge im Rahmen des Rates
festgelegt .
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Art . 301

I
BSEicKinnjo Bts vohhabüns • Drei Vorschläge für Verordnungen des Rates zur Fectseta-ng
der 0r 'ient ierungspreise für: die in der Verordnung ( EW§) Nr » 3796 / 81 f Anfang I f
Aoschn i tte A unq p ; . Anhang . II ) aufgeführten , Fischereierzeuqnisse und zur Fast-
serzung des PrccluKtionspreises für Thunfische »

jUSISTIS^E CmttDLAGS :
•aarei.f 1 1 rec-gC/Ji

Artikel 10, 15 und 17 der Verordnung ( E' :3 ) Nr , 3796 / 81 des
Rates .

J
4 * 2X«y£ VORirUB^fSs

jährliche Festsetzung der Preise im Fischer nsektor

S.?LNA.NZrEt.f.R AUSWIRKUNGEN

5,0 . Λ'ϋΗΠΛΡΓ?ί
- ZU LAST:® DES EG-HAUSHALTE

i B£S'fWrtJfc«<8J/iîm:avEiTio:!rn )
- ^ SUSTS* KAÎ5iœ»ftS3K<

5.1 . Eimmœi

_ EICHTE H ITTEL DER EO ( ABSCHÖPFUNGEN/
ZOLLE ) ■

- IH NATIONALE! EERSICH

WIRTSCHAFTSMia
. LAUF£2fi)B3

HA'JSüALT3JAHS (
KOÎ-J j£tOE3

HAU3HAl/i'SJA."R '

■ JAHR JAHR

5.0.1 . VORAUSSCHAU AUSGABE*
5.1.1 . VORAUSSCHAU EUHfAHMüH Auf das Wirtschaftsjahr

begrenzte Massnahme

JAHR

983
. 1.-31.12.1983

5.2. BSRECKKUKOSKBTHOOBi

6.0 . FTHAÎ'ZIEHLTÎCJ Dú LAUFS!Dili HAUSHALT IST TOGLICI! DURCH IM BPTREïTEOïK KAPITAL VORHANDSrS KITTEL

6.1 . FI!!A?:ZIERUIJO IST MÖGLICH DURCH ÜBERTRAGUNG VOM KAPITEL ZU KAPITEL IM LAUFEND2M HAUSHALT *Wxm

6.2 . WOTWEIDICKEIT EIKES NACHTRAGSHAUSHALTS ' >(V"EIM

6.3 . ERiXJRDERLICUE WITTEL SIND Di DIE ZUKÜNFTIGEN HAUSHALTE EIÜ2W3ETZEN ja/tow j
i ) Da es sien um eme Prei srestsetzung

anverkungis i die Ausgaben indirekt . Die betreffenden Ausgaben hängen stark von der
Entwicklung der Marktlage und der angelandeten Mengen ab . Die Mittel beliefen sich
1982-.auf 3i,75 Mio ECU . Vorbehaltlich bestimmter Unsicherheiten auf dem Haushalts–
gebiet im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Regelung für die Marktorga­
nisation können die ; im Haushaltsvorschlag ( Kapitel 30 ) vorgesehenen Mittel für 1983
in Höhe von 37,05 Mio ECU als ausreichend betrachtet werden .



ν

BEGRÜNDUNG
.

Gemäss der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796/ 81 über die gemeinsame Marktorganisation für
Fischereierzeugnisse wird für jedes in Anhang II dieser Verordnung aufgeführte
Erzeugnis eine Orientierungspreis für ein Erzeugnis mit genau festgelegten
Hände Iseigenschaf ten festgesetzt , insbesondere aufgrund des Durchschnitts der

Notierungen , die auf den repräsertati ven Grosshande Ismärkten oder in den repräsenta­
tiven Grosshandelsmärkten oder in den repräsentativen Häfen während der letzten

drei Fi schwi rtschaft j ahre vor der Festsetzung dieses Preises für einen erheblichen

Teil der Gemeinschaftserzeugung festgestellt wurden .

Aus der Prüfung der Preisentwicklung für die betreffenden Erzeugnisse geht hervor ,
dass die Orientierungspreise für bestimmte Erzeugnisse angehoben und die

Orientierungspreise für das F.ischwirtschaftjahr 1983 für andere Erzeugnisse bei­
behalten werden sollen «

ι



Vorschlag für eine

Verordnung ( EWG ) des Rates

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die im Anhang II

der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 aufgeführten Fischerei-
erzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 1983

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft /

gestützt auf die Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 des Rates vom 29 . Dezember 1981 über die

gemeinsame Marktorganisation für Fischereierzeugnisse ( 1 ), insbesondere auf Artikel -. - 15

Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäss Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 wird für jedes in Anhang II
der genannten Verordnung aufgeführte Erzeugnis oder jede Gruppe solcher Erzeugnisse

alljährlich ein Orientierungspreis festgesetzt .

Aufgrund der derzeit verfügbaren Preisangaben für die betreffenden Erzeugnisse , und der

in Artikel 10 der genannten Verordnung festgelegten Kriterien sollen diese Preise im
Fischwirtschaftsjahr 1983 - für bestimmte Erzeugnisse erhöht und für andere beibehalten
werden - –

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die für das Fischwirtschaftsjahr 1983 geltenden Orientierungspreise für die in Anhang
II der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 aufgeführten Erzeugnisse und die Erzeugnisse , auf

die sich diese Preise beziehen, sind im Anhang festgesetzt .

( 1 ) ABl . L379 vom 31.12.1981 , S. 1



Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1983 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem

Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am Im Namen des Rates
Der Präsident

\



( in ECU/t )

>

Entu|{n . itr Handclseiflci haf'·
Orienticrungs-

preis

.i
£

1· Sardinen gefroren , in Partiefeder in Originalverpackung
ei'iheillichen Inhalts

389

i'
■ *

» ■
• (

2. Srrbrisicn der .* rt Dentex
dentex und dei Ρ , Hlus-Arten

jjclroren, in ^^ '^der in Oi'g:n ilvrrpackur.g
einheitlichen Inhalt·;

1 134

t

■J

3. laschenkrebse
( cancer pagurus )

4. Kaisergranate
(Nephrops norveglcus )

8ÊÎf»&»nlfÉftIn Orîgïnalverpa-
gefroren, in Partien oder in Originalverpa-
ckung einheitlichen Inhalts

575

1 652

b.K.tlm-rc {Loligr. A.-:. >) gefroren, in Originalverpackung einheitlichen 2 118

g.Kalmare (Todarodes sagittatus)
7. Kalaare ( lllex-Arten)

gefroren, Originalverpackung einheitlichen
Inhalt· , ■ $' .
fnh11t0n' ' n ® lVerpackung einheitlichei

1 065

1 065

• S.T'ntenfische der Arten Sepia
officinalis, Rossia macrosoma,
und Sepiola rondel et i )

gefroren, in Originalverpackung einh ht η
In ha 1rs

1 459

91 .Kraken der Octopusarten gefroren, in Originalverpackung r'.iheitlichen
ln h ilti

1 047



BEGRÜNDUNG

Gemäss der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 / 81 über die gemamsame Marktorganisation

für Fischereierzeugnisse wird für Thunfische , für die Konservenindustrie

bestimmt sind, ein gemeinschaftlicher Produktionspreis für ein Erzeugnis mit

genau festgelegten Handelseigenschaften auf der Grundlage des Durchschnitts

der Preise festgesetzt , die während der drei Fischwirtschaftsjahre vor der

Festsetzung dieses Preises auf den repräsentativen Grosshandelsmärkten oder
in den repräsentativen Häfen für einen erheblichen Teil der Gemainschaftser-

zeugung festgestellt wurden .
Auf der Grundlage der verfügbaren Angaben wird vorgeschlagen , den gemein­

schaftlichen Produktionspreis für das Fischwirtschaftsjahr 1983

beizubehalten -



Vorschlag für eine

Verordnung ( EWG ) des Rates

zur Festsetzung des gemeinschaftlichen Produktionspreises
für Thunfische , die für die Konservenindustrie betimmt sind ,

für das Fd schwi rtschaftsj ahr 1983

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 /81 des Rates vom 29 . Dezember 1981
über die gemeinsame Martorganisation für Fi scherei erzeugni sse (1 ), insbesondere
auf Artikel 17 Absatz 5 ,

auf Vorschlag der Kommission ,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Gemäss Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3796 /81 wird für Thun­
fische , die für die Konservenindustrie bestimmt sind, ein gemeinschaftlicher

Produktionspreis festgesetzt .

Aufgrund der in Artikel 17 Absatz 4 der genannten Verordnung festgelegten

Kriterien ist es angebracht , die Preise für das Fischwirtschaftsjahr 1983
beizubehalten -

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der für das Fischwirtschaftsjahr 1983 geltende gemeinschaftliche Produktions-
1

preis für Thunfische , die für die Konservenindustrie betimmt sind, und das
Erzeugnis , auf das sich dieser Preis bezieht , werden wie folt festgesetzt :

( 1 ) ABl . Nr . L 379 vom 31.12.1981 , S. 1 .



( in E CU / t )

Art Hände l se i gens c haften Gemeinschaft Ii eher
Produkt i onsprei s

Gelbflossenthun ganz , mit eine Stückgewicht

von mehr als 10 kg

1 . 045

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1983 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich -und gilt unmittelbar

in jedem Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am Im Namen des Rates

Der Präsident


